
Willkommen beim Informationsabend!

Eine Veranstaltung der Marktgemeinde Großharras



Gesetzliche Aufgaben 



Pflichten des Umweltgemeinderates

 Erstellung eines Berichts samt Vorlage an den Gemeinderat 

 Berichterstattung zumindest einmal jährlich oder anlassbezogen 

 Vorlage an den Gemeinderat im Wege des Bürgermeisters 

 Erstattung von (unverbindlichen) Empfehlungen für die in einem 

bestimmten Fall zu treffenden Maßnahmen im Interesse des 

Umweltschutzes an die Gemeindeorgane (jedoch kein besonderes 

Akteneinsichtsrecht) 



Pflichten des Umweltgemeinderates

 Umweltgemeinderäte kommen im eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde die gleichen Aufgaben wie einem Umweltschutzorgan 
zu (§ 9 NÖ Umweltschutzgesetz) 

 örtlicher Wirkungsbereich ist das Gemeindegebiet 

 Aufgaben der Umweltschutzorgane ergeben sich aus § 7 NÖ 
Umweltschutzgesetz 

 Informationspflicht bei schädigenden Eingriffen in die Umwelt 

 Mitteilungspflicht 

 Anzeigepflicht 



Pflichten des Umweltgemeinderates

Informationspflicht 

 Voraussetzung ist die Wahrnehmung eines schädigenden Eingriffs in 
die Umwelt, durch den Rechtsvorschriften verletzt werden 

 Umweltgemeinderäte sollten über grundlegende Kenntnisse 
umweltrechtlicher Vorschriften verfügen! 

 ein Eingriff liegt bei menschlichem Tun (allenfalls Unterlassen) vor 



Pflichten des Umweltgemeinderates

Informationspflicht 

 (sinnliche) Wahrnehmung des Eingriffs muss unmittelbar durch den 

Umweltgemeinderat erfolgen

 Umweltgemeinderäte sollten regelmäßig Nachschau im 

Gemeindegebiet halten! 

 Mitteilungen von Bürgern betreffend schädigende Eingriffe in die 

Umwelt sind zu überprüfen 



Pflichten des Umweltgemeinderates

Adressaten der Information

 Personen, die die Eingriffe durchgeführt oder veranlasst haben 
(sofern bekannt oder ausforschbar) 

 Umweltgemeinderäte sind in Ausübung ihres Amtes nicht zu 

Zwangsmaßnahmen (Auskunftsverlangen, Identitätsfeststellung, 

Durchsuchungen, Festnahme etc.) berechtigt 

 Eigentümer des betroffenen Grundstückes (Grundbuch) 



Pflichten des Umweltgemeinderates

Inhalt der Information 

 welcher schädigende Eingriff wurde wahrgenommen 

 welche möglichen Folgen zieht dieser nach sich 

 welche Rechtsfolgen sind möglich (Rechtsfolgen nach den 

umweltrechtliche Vorschriften, Belehrung über Anzeigepflicht des 

Umweltgemeinderats – Aufforderung zur Behebung des Missstandes 
unter Fristsetzung) 



Pflichten des Umweltgemeinderates

Mitteilungspflicht 

 wird ein Missstand (schädigender Eingriff in die Umwelt, durch den 
Rechtsvorschriften verletzt werden) nicht innerhalb angemessener 
Frist behoben, so ist der Sachverhalt den zuständigen Behörden 
mitzuteilen 

 zuständige Behörde soll Gelegenheit zum Einschreiten erhalten 
(verwaltungspolizeiliche Aufträge) 

 unzuständige Behörden sind zur Weiterleitung an die zuständige 
Stelle verpflichtet (§ 6 Abs. 1 AVG 1991) 

 Ansprechpartner idR Bezirksverwaltungsbehörde oder Gemeinde 
(Bürgermeister) 



Pflichten des Umweltgemeinderates

Mitteilungspflicht 

 von der Mitteilung kann abgesehen werden, wenn der Missstand 

(nachweislich) innerhalb angemessener Frist behoben wird 

 bei schwerwiegenden oder wiederholten Eingriffen ist der 

Sachverhalt ohne vorausgehende Information der zuständigen 

Behörde mitzuteilen (keine nähere Konkretisierung, welche Eingriffe 

als schwerwiegend anzusehen sind) 

 Verursacher und Liegenschaftseigentümer sind über die erfolgte 

Mitteilung zu informieren 



Pflichten der Umweltgemeinderates

Anzeigepflicht 

 Gleichzeitig mit der Mitteilung des Missstandes an die zuständige 
Behörde ist eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde zu 
erstatten 

 Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens, sofern eine 
Verwaltungsübertretung vorliegt 

 von der Anzeige kann abgesehen werden, wenn der Missstand 
innerhalb angemessener Frist behoben wird 

 bei schwerwiegenden oder wiederholten Eingriffen ist jedenfalls 
Anzeige zu erstatten 

 Verursacher und Liegenschaftseigentümer sind über die erfolgte 
Anzeige zu informieren 



Befugnisse des Umweltgemeinderates

 Information der Gemeindemitglieder über umweltrelevante Themen 
und Maßnahmen, Missstände in der Gemeinde und die ergriffenen 
Maßnahmen 

 Publikationen zu umweltrelevanten Themen, etwa in der 

Gemeindezeitung 

 Organisation von Veranstaltungen (Vorträge, Sprechstunden) 



Zwingendorf 177, 2063 Zwingendorf 177

Umwelttelefon: 0664 27 36 400

E-Mail: adolf.schmid@zwingendorf.at

Homepage: http://schmid.zwingendorf.at

Social Media: facebook.com/groups/GR.Adolf.Schmid

Umweltgemeinderat

DI Adolf Schmid
Dipl. Umwelttechniker



Umweltausschuss

In alphabetischer Reihenfolge

Gartler Herbert, GR

Haas Manfred, GGR (Vorsitz)

Kohl Stefan, Ing., GGR (EnergieGR)

Schmid Adolf, DI, UGR

Wogritsch Roswitha, GGR



Projektideen des Umweltausschusses

 Verminderung von Lärm- und Geruchsbelästigung durch die Firma 
Jungbunzlauer

 Grünflächen im Ortsgebiet verbessern

 Baumpflanzungen

 Blühwiesen

 Wohnstraßen

 weniger Boden versiegeln

 Wettbewerb schönster Blumenschmuck

 Gestaltung von Parkplätzen

 Kommunikationsplätze im öffentlichen Raum

 Kellergassen erhalten und revitalisieren

 Gemeinschaftskeller zur Schaffung eines gastronomischen Angebots

 Großharras zu einer „Natur im Garten“-Gemeinde machen



Danke für die Aufmerksamkeit!

Bitte um angeregte Diskussion!


